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Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache  1871/16 

Titel 

Fragen zur Angelegenheit "Bau der Multifunktionsarena Erfurt" I 

Öffentlichkeitsstatus 

öffentlich 

 
 

Stellungnahme 

1. Wer hat in welcher Funktion an diesem Gespräch teilgenommen? 

Am benannten Gespräch haben für die Landeshauptstadt Erfurt neben dem OB, die 

Projektleiterin Multifunktionsarena (MFA), die Werkleitung des ESB, eine Vertreterin des 

Rechtsamtes, eine Vertreterin der begleitenden Rechtsanwaltskanzlei sowie zwei 

Vertreter des Projektsteuerers teilgenommen. Für den Totalübernehmer (TÜ) haben neben 

einem Vertreter der Geschäftsleitung der Projekt- und der Bauleiter sowie der begleitende 

Rechtsanwalt teilgenommen.  

2. Welche Absprachen wurden in diesem Gespräch getroffen bezüglich:  

a) einem verbindlichen Fertigstellungstermin der MFA, bzw. einer Terminleiste, 

 

Die Terminleiste für die Fertigstellung wurde bereits im Vorhinein gemeinsam zwischen 

dem TÜ und den Projektverantwortlichen seitens der Stadt erstellt. Hieraus resultiert der 

seitens des TÜ benannte Fertigstellungstermin 28.10.2016. Eine verbindliche 

Fertigstellung wurde im Gespräch thematisiert, hierzu sollten im Nachgang noch einmal 

Abstimmungen der Vertragspartner erfolgen. Die Finalisierung seitens des TÜ steht 

derzeit noch aus. 

 

b) dem Schlichterverfahren bezüglich der Nachforderungen von Köster Bau, 

 

Im Rahmen der Fertigstellung der MFA wurden dem TÜ durch den Werkausschuss ESB 

Leistungen einseitig angeordnet, die aus Sicht der Landeshauptstadt Erfurt zum 

vereinbarten Leistungssoll gehören und vom TÜ bestritten werden. Hier besteht zwischen 

den Handelnden ein Dissens zum Umfang der Bauausführung gemäß der vertraglichen 

Grundlagen. 

 

Wie bereits im Werkausschuss ESB vom 15.09.2016 durch die Projektleiterin dargestellt, 

wurde vereinbart, zur Klärung dieser strittigen Leistungen einen Gutachter zu 

beauftragen, der die Auslegung des Vertrages bewertet. Das Ergebnis und ggf. notwendige 

Konsequenzen werden den zuständigen Gremien zur Kenntnis bzw. zur Entscheidung 

vorgelegt.   

c) der Vergabe der Bauleistungen zur Sanierung der Westtribüne, 

Für die brandschutztechnische Ertüchtigung der Westtribüne lag der Landeshauptstadt 

Erfurt bisher kein prüffähiges Angebot des TÜ vor. Da die Landeshauptstadt Erfurt kein 

nichtprüfbares Pauschalangebot beauftragen kann, wurde sich zum Verfahren einer 

Beauftragung als "Abrechnungsauftrag" auf Grundlage vereinbarter Einheitspreise 

verständigt. Diese Beauftragung soll bis zum 30.09.2016 erfolgen. Sie liegt inzwischen 

mit DS 1801/16 als Entscheidungsvorlage für den nichtöffentlichen Teil des 

Werkausschusses ESB am 27.09.2016 vor.  
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d) finanziellen Forderungen der Stadt an Köster Bau bezüglich der verspäteten 

Fertigstellung der MFA, 

Dieses Thema war nicht Inhalt des Gespräches.  

e) finanziellen Nachforderungen von Köster Bau an die Stadt für Nachträge bzw. zusätzliche 

Bauleistungen. 

Sofern an den TÜ vergütungspflichtige Nachaufträge erteilt wurden, erfolgte dies nach 

Maßgabe des § 9 Abs. 2 Nr. 10 Eigenbetriebssatzung ESB unter Einbeziehung des 

Werkausschusses. Die Abrechnung dieser Nachträge erfolgt vereinbarungsgemäß. Für die 

darüber hinausgehenden Nachforderungen siehe Antwort zu b). 

3. In welcher Form wurden diese Absprachen festgehalten und wie verbindlich sind diese 
Absprachen für die Gesprächsteilnehmer bzw. Dritte?  

Inhalt des Gespräches war es, Missverständnisse auszuräumen und Lösungsmöglichkeiten 

für strittige Fragen (siehe oben) zu finden. Dies ist mit dem Gespräch ein gutes Stück 

gelungen. Die Ergebnisse des Gespräches sind durch die beteiligten Rechtsanwälte 

festgehalten und im Nachgang schriftlich untereinander abgestimmt worden. Die 

Gesprächsteilnehmer/innen haben sich verpflichtet, die vereinbarten Verfahrensweisen 

weiter zu verfolgen. Eine Rechtsverbindlichkeit (für Dritte) besteht hierbei von vornherein 

nur, sofern sie den vorgeschlagenen Lösungen folgen. Die Gegenseite wurde hierbei 

generell darauf hingewiesen, dass Entscheidungen generell unter der Maßgabe der 

Beachtung der kommunalrechtlichen Bestimmungen getroffen werden können. 

 

 

 

Anlagen  

 

 

 

gez. Kathrin Hoyer 
 

26.09.2016 
Unterschrift  Beigeordnete        Datum 
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